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3.1.4 Aufgaben der Selbstverwaltung und ihrer Organe 
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Vertreterversamm-
lung 

Vorstand Geschäftsführer 

• Feststellung des 

Haushaltes 
• Abnahme der Jah-

resrechnung/
Entlastung des Vor-
standes 

• Wahl der Vorstands-

mitglieder 
• Beschluss der Sat-

zung 
• Wahl der Geschäfts-

führung 

• Aufstellen des Haushaltsplanent-

wurfes für das kommende Jahr  
• Prüfung der Jahresrechnung und 

Vorlage zur Abnahme der Vertre-
terversammlung 

• Jährliche Erteilung des Geschäfts-

berichtes 
• Anlage des Vermögen des Versi-

cherungsträgers, Erwerb, Veräuße-
rung und Belastung von Grundbe-
sitz 

• Verantwortung für 

die Verwaltungsge-
schäfte 

• Verantwortlich für 

die täglichen 
Dienste und den 
Dienstbetrieb 

Für die Mitwirkung der Versicherten und Arbeitgeber in der Selbstverwaltung 
der Versicherungsträger gibt es folgende Organe: 
 
Die Vertreterversammlung und den Vorstand, daneben ein Geschäftsführer mit bera-
tender Stimme. 


